
Amts wegen diejenigen Anordnungen zu treffen, die 
zur praktischen Durchsetzung der von ihm für not
wendig gehaltenen Regelung erforderlich sind. Nach 
Ansicht des Senats muß das Vormundschaftsgericht 
hierzu im Verfahren nach § 74 ebenso befugt sein wie 
im Verfahren nach § 1663 BGB, in dem es nach aus
drücklicher Gesetzesbestimmung die zur Abwendung 
der Gefahr erforderlichen Maßregeln zu treffen hat, 
wenn das Wohl des Kindes durch schuldhaftes Ver
halten des Sorgeberechtig len gefährdet wird. Die Vor
schriften des § 74 und des § 1666 sind auf dasselbe 
Ziel, das Wohl des Kindes, gerichtet. Ihr Anwendungs
gebiet überschneidet sich. In den Fällen des § 74 wer
den häufig Tatsachen festzustellen sein, die im Ver
fahren nach § 1663 dem Vormundschaftsgericht Ver
anlassung geben können, gegen den Sorgeberechtigten 
mit Zwangsmaßregeln vorzugehen. Es entspricht daher 
dem Sinne und dem Zwecke des Gesetzes, die dem 
Vormundschaftsrichter nach § 1666 zustehenden Be
fugnisse auf d.e Fälle des § 74 auszudehnen, in denen 
se.ne Aufgabe dem K.nde gegenüber der ihm nach 
§ 1666 obliegenden sehr ähnlich ist. Daß der Vormund- 
schaftsrichter nach § 1666 befugt ist, das Kind dem 
Sorgeberechtigten gemäß § 33 Abs. 2 FGG i. d. F. d. VO 
zur Änderung des Verfahiens in Grundbuchsachen vom 
5. August 1935, RGBl. I, S. 1065, 1071, nötigenfalls ge
waltsam wegnehmen zu lassen, ist nicht zu bezweifeln. 
An m e r k u n g

Vgl. hiereu auch die entsprechende Entscheidung des 
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§•§ 1363, 1426 BGB Art. 7, 30, 144 der Verfassung der 
Deutschen Demokratischen Republik.

Der Güterstand der Verwaltung und Nutznießung des 
Ehemannes ist beseitigt; bis zu einer anderweiten ge
setzlichen Regelung ist der Eintritt der Gütertrennung 
anzunehmen.

OLG Dresden, Beschl. vom 4. November 1949 — 
4 W 183/49.

Die in Art. 7 Abs. 2 und Art. 30 der Verfassung der 
Deutschen Demokratischen Republik geforderte recht
liche Gleichstellung der Frau ist nach Art. 144 Abs. 1 
S. 1 unmittelbar geltendes Recht und die noch fort
geltenden Gesetze sind dem anzupassen. Das muß dazu 
führen, die Stellung der Frau gegenüber dem Mann so 
weit als selbständig anzuerkennen, als das irgend mög
lich ist. Das Verwaltung^- und Nutzungsrecht* des 
Mannes nach § 1363 w.rd danach beseitigt sein und 
man kann annehmen, daß bis zur Schaffung eines 
neuen gesetzlichen Güterrechts die im § 1426 BGB ge
regelte Gütertrennung emtritt. Aber selbst wenn man 
nicht so weit gehen will, wird man doch überall da, wo 
gegenüber dem Verlangen des Ehemannes, an einge- 
brachtem Gut Rechte auszuüben, Belange der Frau ent
gegenstehen, diesen Geltung verschaffen müssen kraft 
des ihr grundsätzlich zuzubilligenden eigenen Ver
fügungsrechts, das nur insoweit wird eine Beschrän
kung erfahren müssen, als das eingebrachte Gut in der 
häuslichen Gemeinschaft den Mitbesitz und Mitge
brauch des Mannes in einer dem Wesen der ehelichen 
Gemeinschaft entsprechenden Weise zustehen muß. Da 
aber die Ehegatten getrennt leben, greift diese Er
wägung hier nicht Platz. Deshalb scheint es der Rechts
lage zu entsprechen, dem Verlangen der Frau, dem 
elngebrachten Gut einen doppelten Umzug zu er
sparen, Rechnung zu tragen.

Unter Umständen ist ein Urteil ohne Tatbestand und 
Entscheidungsgründe einem in vollständiger Form ab
gefaßten Urteil im Sinne von § 516 ZPO gleichzustellen.

Zurückverweisung nach §•§ 538, 539 ZPO.
OLG Dresden, Urteil vom 19. August 1949 — 1 U 14/49.
Die Klage ist durch das Urteil des Landgerichts Ch. 

vom 4. November 1948 abgewiesen worden. Das Urteil 
enthält weder einen Tatbestand noch Entscheidungs
gründe. Nach einem Vermerk zur Urteilsurschrift ist 
das darauf zurückzuführen, daß der erkennende Richter 
am 10. November 1948 verstorben ist.

Nach dem Akteninhalt liegt der Streitfall folgender
maßen:

Der Kläger forderte die Herausgabe einer im An
trag näher beschriebenen Fuchsstute mit der Begrün
dung, das Pferd sei sein Eigentum, er habe es im

Tauschwege erworben und der Beklagte habe es in 
seinem Besitz.

Der Beklagte bat um Klagabweisung und entgegnete, 
ein Pferd der im Klagantrag beschriebenen Art besitze 
er nicht. Die in seinem Besitz befindliche Fuchsstute 
habe andere Abzeichen. Er habe dieses Pferd im März 
1945 für 800,— RM von der Polizei in Ch. erworben.

Das Urteil ist mit dem oben wiedergegebenen Ver
merk dem Kläger am 22. November 1948 zugestellt 
worden. Am 27. Januar 1949 hat er Berufung eingelegt. 
Gleichzeitig hat er hilfsweise die Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand beantragt, indem er vorgebracht 
hat, er habe rechtzeitig um das Armenrecht für die 
Berufung gebeten, aber das Armenrecht erst am 
10. Januar 1949 bewilligt erhalten. In der mündlichen 
Verhandlung vertritt er jedoch den Standpunkt, daß 
die Berufung rechtzeitig eingelegt sei, denn durch die 
Zustellung des Urteils ohne Tatbestand und Gründe sei 
nach § 516 ZPO die Berufungsfrist nicht in Lauf ge
setzt worden.

In der Sache selbst beantragt er, das Urteil auf
zuheben und die Sache an das Landgericht zurück- 
zuverweisen und hilfsweise, nach dem Klagantrag zu 
erkennen.

Die Zurückverweisung hält er unter Bezugnahme 
darauf für geboten, daß das Fehlen der Entscheidungs
gründe nach § 551 Ziffer 7 ZPO einen absoluten 
Eevisionsgrund darstellt.

Zur Rechtfertigung seines Hilfsantrages führt er aus, 
daß sein Klagverlangen begründet sei.

Der Beklagte bittet um Zurückweisung der Berufung, 
erhebt aber gegen die Zurückverweisung der Sache 
an das Landgericht keinen Widerspruch. Zur Ver
teidigung auf die Klage wiederholt er sein früheres 
Vorbringen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :
Die Berufungsfrist ist versäumt. Die Bestimmung ln 

§ 516 ZPO, daß die Frist mit der Zustellung „des in 
vollständiger Form abgefaßten Urteils“ beginnt, soll 
nur klarstellen, daß die Zustellung einer abgekürzten 
Abschrift, das heißt einer Abschrift, in der Tatbestand 
und Gründe weggelassen sind, nicht genügt. Sie be
trifft aber nicht den hier vorliegenden Fall, daß auch 
die Urschrift weder Tatbestand noch Gründe enthält. 
Seinen gegenteiligen Standpunkt sucht der Kläger mit 
dem Hinweis darauf zu rechtfertigen, daß jener Ge
setzesbestimmung der Gedanke zugrunde liegt, der 
Gegner müsse durch die Zustellung in die Lage ver
setzt werden, den Urteilstatbestand und die Entschei
dungsgründe nachzuprüfen. Dieser Zweck werde jedoch 
nicht erreicht, gleichviel, ob nur die zugestellte Ab
schrift oder auch die Urschrift Tatbestand und Gründe 
nicht enthält. Diese Auffassung, geht jedenfalls dann 
fehl, wenn das zugestellte Schriftstück den Empfänger 
hat erkennen lassen, daß der zweite Fall vorliegt. Das 
aber trifft hier zu, da das zugestellte Urteil den Ver
merk trägt: „Landgerichtsdirektor E. ist am 10.11.1948 
verstorben. Tatbestand und Gründe waren noch nicht 
angefertigt.“ Daraus war für den Kläger gerade die
jenige Tatsache ersichtlich, auf die er seine Berufung 
in erster Linie stützt, und somit hatte die Zustellung 
ihren vom Kläger betonten Zweck erfüllt.

Indes ist ihm auf seinen rechtzeitig und formrichtig 
gestellten Antrag aus den darin angeführten Gründen 
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.

In erster Linie hat der Kläger die Zurückverweisung 
an das Landgericht beantragt. Daß das Fehlen von 
Tatbestand und Gründen im Urteil einen wesentlichen 
Mangel des Verfahrens bildet, steht außer Zweifel 
(5i 313 Ziffer 3 und 4 ZPO). Bildet doch diese Tatsache 
sogar einen absoluten Revisionsgrund (§ 551 Ziffer 7 
ZPO). Zu prüfen ist aber, ob nach dem jetzigen Stand 
der Gesetzgebung aus diesem Grunde die Zurückver- 
weisung zulässig und nach Lage des Falles geboten ist. 
Der § 539 war durch § 4 Abs. 8 der Vierten Verein
fachungsverordnung gestrichen worden. Bei einer 
Tagung der Justizminister der Sowjetzone vom 16. März 
1949 ist dann, wie in der Rundverfügung 835 mitgeteilt 
wird, das Einverständnis erzielt worden, daß künftig 
d:.e Zivilprozeßordnung wieder in der Fassung vom 
8. November 1933 angewendet werden soll, soweit nicht 
einzelne inzwischen ergangene Abänderungen sich be
währt haben. In jener Rundverfügung werden als 
weiter anwendbar unter anderem von der Vierten Ver-
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